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Legende Biotope

räumlicher Geltungsbereich des rechtswirksamen Bebauungsplan Nr W / 49 / 93

"Photovoltaikanlage TIP Cottbus"
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K(F)1.1 alle Gemeinbedarfsflächen

Inanspruchnahme von Fläche durch (Teil-)Versiegelungen und
Nutzungsänderungen / -intensivierungen

Gesamtumfang: 65,76 ha

Konflikte

K(Bo)2.1 alle GE-, SO-, MI- Gebiete, Verkehrsflächen

Inanspruchnahme von Boden und Fläche durch
(Teil-)Versiegelungen

Gesamtumfang: 65,76 ha

K(M)3.1 GE1- GE6, GE8, GE9 / SO1 / Verkehrsflächen

Verlust von Flächen mit Wohnumfeld-, Freizeit- und
Erholungsfunktionen für das Stadtgebiet Cottbus

Gesamtumfang: ca. 41,50 ha

K(T/P)4.1 GE1, GE2, GE5, GE10 / SO1- SO7,
SO11, SO12 / teilw. Verkehrsflächen

Biotopverluste anthropogener Rohbodenstandorte und
Ruderalfluren

Gesamtumfang: 2,70 ha

K(T/P)4.2 alle GE-, SO-, MI-Gebiete, teilw. Verkehrsflächen

Biotopverluste Gras- und Staudenfluren

Gesamtumfang: 68,86 ha

K(T/P)4.2.1 ruderale Wiesen, Grünlandbrachen: 63,84 ha
K(T/P)4.2.2 Trockenrasen: 4,58 ha
K(T/P)4.2.3 Grasnelkenfluren: 0,44 ha

K(T/P)4.3 GE3, GE4

Biotopverluste Zwergstrauchheiden

Gesamtumfang: 0,36 ha

K(T/P)4.3.1 Sandheide: 0,02 ha
K(T/P)4.3.2 Besenginsterheide: 0,34 ha

K(T/P)4.4 GE3, GE5, GE10 / SO1- SO4, SO6, SO7
SO10, SO14 / MI3 / teilw. Verkehrsflächen

Biotopverluste Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen,
Baumreihen und Baumgruppen

Gesamtumfang: 2,61 ha

K(T/P)4.4.1 Einzelbäume, Baum- / Strauchgruppen: 2,37 ha
K(T/P)4.4.2 Obstgehölze: 0,24 ha

K(T/P)4.5 GE1, GE3- GE6, GE10 / SO1- SO5, SO7 / MI2,
MI3 / Gemeinbedarfsflächen / Verkehrsfläche

Biotopverluste Wälder und Forsten

Gesamtumfang: 9,31 ha

K(T/P)4.5.1 Vorwald: 1,65 ha
K(T/P)4.5.2 Wald / Forst: 7,66 ha

K(T/P)4.6 SO1- SO4, SO7, Verkehrsfläche

Biotopverluste Grün- und Freiflächen

Gesamtumfang: 0,17 ha (10272)

K(T/P)4.7 GE1- GE6, GE9, GE10 / SO1- SO5, SO7, SO9,
SO10, SO13- SO15 / Verkehrsflächen

Habitatverluste Zauneidechse

Gesamtumfang: geschätzte Gesamtpopulation
ca. 1380 Individuen

K(T/P)4.8 GE4, GE5 / SO1- SO7

Habitatverluste Fledermäuse

Gesamtumfang: K(T/P)4.8.1 Gebäudequartiere:
SO1, SO3, SO4, SO7
planungsrelevant:
Mücken-, Breitflügel-, Zwergfledermaus,
Braunes Langohr

K(T/P)4.8.2 Struktur- und Höhlenbäume:
52 Bäume in GE4, GE5 / SO1- SO7
planungsrelevant:
Fransenfledermaus, Großer Abendsegler,
(Rauhautfledermaus)

K(T/P)4.10 alle GE-, SO-, MI- Gebiete, Verkehrsflächen

Habitatverluste Brutvögel

Gesamtumfang: K(T/P)4.10.1 Bodenbrüter Offenland:
Teilflächen in GE1- GE4, GE6, GE8- GE10
sowie SO9- SO12, SO14, SO15 (ca. 44,0 ha)
planungsrelevant:
Baumpieper, Feldlerche, Braunkehlchen,
Steinschmätzer, Wachtel

K(T/P)4.10.2 Bodenbrüter (Gehölzrand):
Teilflächen in GE1, GE3, GE4, GE6
sowie SO1, SO3, SO5, SO7 (ca. 22,0 ha)
planungsrelevant:
Heidelerche, Baumpieper, Brachpieper,
Grauammer

K(T/P)4.10.3 Heckenbrüter:
Teilflächen in GE1, GE3, GE4, GE6
sowie SO1, SO3, SO5, SO7 (ca. 14,0 ha)
planungsrelevant:
Bluthänfling, Gelbspötter, Neuntöter,
Raubwürger

K(T/P)4.10.4 Halb-/ Höhlenbrüter in Gehölzen:
Gehölze in SO-, GE- Gebieten, Verkehrs-
flächen (52 Struktur- und Höhlenbäume)
planungsrelevant:
Kleiber, Kleinspecht, Grünspecht, Wendehals,
Gartenbaumläufer, Mittelspecht

K(T/P)4.10.5 Gebäudebrüter:
SO1- SO14 (85 pot. betroffene Gebäude)
planungsrelevant:
Hausrotschwanz, Bachstelze, Star,
Feldsperling, Haussperling, Kohlmeise

K(T/P)4.10.6 Freibrüter in Gehölzen:
alle geplanten Baugebiete mit Gehölz-
bestand (ca. 24,0 ha)
planungsrelevant:
Rotmilan, Mäusebussard, Sperber

K(T/P)4.11 GE5 / SO1- SO4, SO6, SO7, SO11,
Verkehrsflächen

Habitatverluste xylobionte Käfer (Fällung von Habitatbäumen)

Gesamtumfang: 48 Stück
(GE5, SO1- SO4, SO6, SO7, SO11 /
Verkehrsflächen)

K(T/P)4.12 GE1- GE5, GE6, GE8- GE10 / SO1- SO3, SO9,
SO10, SO11, SO14, SO15 / MI3 / Verkehrsflächen

Habitatverluste streng geschützter Falterarten nach BArtSchV

Gesamtumfang: K(T/P)4.12.1 lichter, wärmebegünstigter Wald:
Kleiner Waldportier, Weißbindiges
Wiesenvögelchen, Trauermantel (ca. 5,58 ha)

K(T/P)4.12.2 Trockenrasen, Heide:
Segelfalter, Gewöhnlicher Scheckenfalter,
Argus- Bläuling (5,38 ha)

K(T/P)4.12.13 artenreiche Wiesen:
Schwalbenschwanz (20,37 ha)

K(T/P)4.12.4 Säume, Waldränder, Obstwiesen:
Großer Fuchs, Grüner Zipfelfalter,
Schmalflügel- Weißling (ca. 5,25 ha)

K(T/P)4.13 alle GE-, SO-, MI- Gebiete, Verkehrsflächen

Habitatverluste nach BArtSchV geschützter hügelbauender
Waldameisen

Gesamtumfang: nicht quantifizierbar

K(T/P)4.14 alle GE-, SO-, MI- Gebiete, Gemeinbedarfsflächen,
Verkehrsflächen

Erhebliche Einschränkung der Biotop- und Habitat-
verbundfunktion

Gesamtumfang: nicht quantifizierbar

K(W)5.1 alle GE-, SO-, MI- Gebiete, Gemeinbedarfsflächen,
Verkehrsflächen

Erhebliche Einschränkung der niederschlagsbedingten
Grundwasserneubildung

Gesamtumfang: 65,76 ha

K(Kl)6.1 GE1- GE4, GE6, GE8- GE10 / SO1, SO9, SO12,
SO14, SO15 / Verkehrsflächen

Erhebliche Funktionseinschränkung eines Kaltluft-
entstehungsgebietes als klimatischer Ausgleichsraum für den
klimatischen Belastungsraum der Cottbuser Innenstadt

Gesamtumfang: Offenland 79,5 ha
(Acker, Grünland, Ruderalfluren)

K(Kl)6.2 GE5 / SO1- SO5, SO7 / MI2, MI3 / Verkehrsflächen

Verlust von Flächen mit Funktionen der Frischluftproduktion
und klimatischer Ausgleichsraum für den klimatischen
Belastungsraum der Cottbuser Innenstadt

Gesamtumfang: ca 17,00 ha
Gehölzflächen

K(Kl)6.3 GE1- GE4, GE6, GE8, GE9 / SO9- SO12,
SO14, SO15 / Verkehrsflächen

Erhebliche Funktionseinschränkung einer Leitbahn für Kalt-/
Frischluftzufuhr für den klimatischen Belastungsraum der
Cottbuser Innenstadt

Gesamtumfang: ca 78,00 ha

K(L)7.1 GE1- GE4, GE6, GE8- GE10 / SO1 /
Verkehrsflächen

Verlust unbebauter, naturnah strukturierter Stadtrandbereiche

Gesamtumfang: ca. 52,10 ha

K(T/P)4.9 GE1- GE4

Revierverluste Wolf

Gesamtumfang: nicht genau quantifizierbar
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Legende Fauna und Flora

Biotoptyp geschütztes
Biotop nach §
30 BNatSchG

Biotop-
code

Biotopcode rot - Biotope mit Schutz- bzw. LRT-Status

0113 Gräben

011331 weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet
011332 weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet

0213 temporäre Kleingewässer

02132 naturnah, beschattet, § x

03100 vegetationsfreie und -arme Rohbodenstandorte (Deckungsgrad <10%)

03190 sonstige vegetationsfreie und -arme Flächen

0320 ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren

032001 weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)
032002 mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)

0321 Landreitgrasfluren

032101 weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)

0322 ruderale Pionierrasen, ruderale Halbtrockenrasen und Queckenfluren

032291 weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)

0324 zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren

032491 weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)

03300 sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten

0334 Landröhrichte (auf Sekundärstandorten)

03341 Schilf-Landröhricht (auf Sekundärstandorten), § x

0511 Frischwiesen und Frischweiden

051122 Frischwiesen, verarmte Ausprägung
051131 ruderale Wiesen, artenreiche Ausprägung
051132 ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung

0512 Trockenrasen

05121001 Sandtrockenrasen, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung
<10%), (§ ab 250m²) x

05121101 silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs
(Gehölzdeckung <10%), (§ ab 250m²) x

05121102 silbergrasreiche Pionierfluren, mit spontanem Gehölzbewuchs
(Gehölzdeckung 10-30%), (§ ab 250m²) x

051212 Grasnelken-Fluren und Blauschillergras-Rasen, (§ ab 250m²) x
051215 kennartenarme Rotstraußgrasfluren auf Trockenstandorten,

(§ ab 250m²) x

0513 Grünlandbrachen

051319 feuchter Standorte
051322 frischer Standorte

05160 Zierrasen / Scherrasen

0610 Zwergstrauchheiden

0610201 trockene Sandheide, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölz-
deckung <10%), § x

0611001 weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%) x
0611002 mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%), § x

0710 flächige Laubgebüsche

07102 frischer Standorte

0711 Feldgehölze

07112 frischer und/oder reicher Standorte

0714 Alleen und Baumreihen

071411 Alleen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand,
überwiegend heimische Baumarten

07142 Baumreihen, §

0715 Solitärbäume und Baumgruppen

07151 markanter Solitärbaum
07153 einschichtige oder kleine Baumgruppen

07170 flächige Obstbestände (Streuobstwiesen), § x

0718 streifenförmige Obstgehölze (Alleen oder Reihen)

071821 Obstbaumreihe, geschlossen und in gesundem Zustand

0826 Rodungen, junge Aufforstungen

08261 Kahlflächen, Rodungen
08262 junge Aufforstung

0828 Vorwälder

082815 Pappel-Vorwald (ohne Espe)
082816 Birken-Vorwald trockener Standorte, § x
082819 Kiefern-Vorwald, § (5 Flächen ohne Schutz) x
08282 Vorwälder frischer Standorte
082824 Robinien-Vorwald
082826 Birken-Vorwald
082827 Espen-Vorwald

0829 naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen
Baumarten

08293 mittlerer Standorte

08310 Eichenbestand (Stieleiche, Traubeneiche)

08340 Robinienbestand

08345 mit Pappel als Mischbaumart (>30%)

08350 Pappelbestand

08360 Birkenbestand

083601 mit Eiche als Nebenbaumart (10-30%)
08369 mit mehreren Laubholzarten gleicher Anteile als Mischbaumart (>30%)

08380 sonstige Laubholzbestände (incl. Roteiche)

08390 sonstige Laubholzbestände mit mehreren Laubholzarten in etwa
gleichen Anteilen

08480 Kiefernbestand (sofern nicht Typen der Kiefernwälder)

0851 Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Eiche (Stieleiche,
Traubeneiche)

085108 Eichenforst (Stieleiche, Traubeneiche) mit Kiefer als Nebenbaumart
(10-30%)

0856 Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke

08568 Birkenforst mit Kiefer als Mischbaumart (>10 bzw. 10-30%)

0858 Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten
(inkl. Roteiche)

08588 Laubholzforste, Kiefer als Mischbaumart (>30%)

0859 Laub-Nadel-Mischbestand mit mehreren Laubholzarten in etwa
gleichen Anteilen

08598 Laubholzforste, Kiefer als Mischbaumart (>30%)

0868 Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer

086806 Kiefernforst mit Birke als Nebenbaumart (10-30%)
086809 Kiefernforst mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen

als Nebenbaumarten (10-30%)
08681 Kiefernforst mit Eiche (Stieleiche, Traubeneiche) als Mischbaumart

(>30%)
08684 Kiefernforst mit Robinie als Mischbaumart (>30%)
08686 Kiefernforst mit Birke als Mischbaumart (>30%)
086861 Kiefernforst mit Birke als Mischbaumart (>30%), Eiche (Stieleiche /

Traubeneiche) als Nebenbaumart (10-30%)
08688 Kiefernforst mit sonstigen Laubholzarten als Mischbaumart (>30%)
08689 Kiefernforst mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen

als Mischbaumarten (>30%)

09130 intensiv genutzte Äcker

1011 Gärten und Gartenbrachen, Grabeland

10111 Gärten

1012 Schneisen und Trassen

10125 Waldschneisen

10150 Kleingartenanlagen

1017 offene Sport- und Erholungsanlagen

10171 Sportplätze (nicht in Betrieb)

1027 gärtnerisch gestaltete Freiflächen (außer Rasen- und Baumbestands-
flächen)

10272 Anpflanzung von Sträuchern (>1m Höhe)

12200 Kerngebiet, Wohn- und Mischgebiet

1224 Zeilenbebauung

12242 mit Waldbaumbestand

1226 Einzel- und Reihenhausbebauung

12261 mit Ziergärten

12310 Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (in Betrieb)

12320 Industrie- und Gewerbebrache

12500 Ver- und Entsorgungsanlagen

12520 Kraftwerke und Energiegewinnung (Photovoltaik)

1261 Straßen

12612 mit Asphalt- oder Betondecken

1264 Parkplätze

12641 nicht versiegelt
12642 teilversiegelt
12643 versiegelt

1265 Wege

12651 unbefestigter Weg
12652 Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung
12654 versiegelter Weg

1266 Bahnanlagen

12663 Bahnbrachen

1267 Flugplätze

12671 sonstige Platz- und Verkehrsflächen des ehemaligen Flugplatzes
12672 sonstige Gebäude des ehemaligen Flugplatzes

12720 Aufschüttungen und Abgrabungen

12740 Lagerflächen

§ Schutz (§ 30 BNatSchG / § 18 BbgNstSchAG)

§ Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG)

Legende Biotope

Konflikt-Nr./ betroffenes

Konflikt-Nr. mit Bezug zum
betroffenen Schutzgut

Lagebezeichnung

Erläuterungen zu den Konflikten

Kurzbeschreibung
KonfliktSchutzgut

K(M) 3.1

K(M)3.1         GE1-8, 10, 11 / SO1 / Verkehrsflächen

Verlust von Flächen mit Wohnumfeld-, Freizeit- und
Erholungsfunktionen für das Stadtgebiet Cottbus

Gesamtumfang:      ca. 41,50 ha

Brutvögel

Fledermausquartiere

Struktur- /Höhlenbäume
geeignet für Xylobionten,

Nachtfalter

Reptilien

Struktur-/ Höhlenbäume
geeignet für Fledermäuse

Tagfalter

Waldameisen

Waldportier

geschützte Biotope

Legende Fauna und Flora

geschützte Landschafts-
Bestandteile

Bestands- und Konfliktplan zum
Bebauungsplan Nr. W / 49 / 73

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 1 bis 11 der BauNVO)

Mischgebiet (§ 6 BauNVO) mit Ordnungszahl

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) mit Ordnungszahl

sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) mit Ordnungszahl
Zweckbestimmung: z.B. Bildung, Forschung u. Entwicklung

Flächen für den Gemeinbedarf - Kulturellen Zwecken
dienende Gebäude und Einrichtungen
Zweckbestimmung Flugplatzmuseum

Bauweise, Baulinie, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs.3 BauNVO)

Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche
mit Straßenbegrenzungslinie

Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Zweckbestimmung Drachen- und Gleitschirmflug
Zweckbestimmung Garten
Zweckbestimmung Flugplatzmuseum
Zweckbestimmung Pferdekoppel 

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 
Bebauungspläne (§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Maß

Planzeichen ohne Normcharakter

vorhandene bauliche Anlagen

Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)

Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind

Bodenluftkontaminationsbereich
LFA-West (Leichtflüssigkeitsabscheider)
KVF 8 ehemalige Vorstartlinie
LFA-Süd (Leichtflüssigkeitsabscheider)
KVF 15 ehemaliges Tank- und Fasslager

F                           Abstrom Teerkeller

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem

Bodendenkmal gem. § 2 Abs.2 Nr.4 BbgDSchG

MI1

D

(37)

Denkmalschutz unterliegen gem. § 2 Abs.2 Nr.1 BbgDSchG

mit Ordnungszahl

der Nutzung

        S
        G
        M
       PK

E
D
C
B
A

Planzeichenerklärung - Übernahme aus B-Plan

private Grünfläche (nur Umgrenzung aus BPlan übernommen)

Wald mit Erholungsfunktion

Wald in waldarmen Gebieten

Waldfunktionen (§ 12 LWaldG)

vgl. Darstellung gemäß Biotoptypenkartierung
(Biotopnummern 09...Acker, 08...Wald)

GE1

SO1
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
( § 9 Abs.1 Nr.25 und Abs.6 BauGB)

Fledermäuse und Höhlenbrüter

und Höhlenbrüter

21.03.2024

21.03.2024
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räumlicher Geltungsbereich des rechtswirksamen Bebauungsplan Nr W / 49 / 93

"Photovoltaikanlage TIP Cottbus"
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Grünordnungsplan und naturschutzfachliche Maßnahmen
zum Bebauungsplan Nr. W / 49 / 73

Änderungen bzw. Ergänzungen Datum

1

Änderungen bzw. Ergänzungen DatumIndex Bearbeiter

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen

VAFB1 Bauzeitenregelungen
VAFB2 Baufeldbegrenzung / Bautabuzonen
VAFB3 Erhalt von Gehölzstrukturen
VAFB4 Gehölzschutz
VAFB5 Fledermausschonende Gebäude-

sanierung
VAFB6 Bauzeitlicher Reptilienschutz
VAFB7 Bauzeitliche Vergrämungsmaß-

nahmen von Bodenbrütern
VAFB8 Tierschonende Außenbeleuchtung
VAFB9 Begrünter Schutzzaun Wolf
VAFB10 Verzicht auf den "Kolkwitzer Wald"

Eingriffsregelung

V1 Bauzeitlicher Boden- und Grund-
wasserschutz

V2 Bauzeitlicher Immissionsschutz
V3 Erhalt von Gehölzstrukturen
V4 Bauzeitlicher Gehölzschutz
V5 Kleintierdurchlässige Einfriedungen
V6 Schutz hügelbauender Waldameisen
V7 Bodendenkmalschutz
V8 Baudenkmalschutz
V9 Altlasten
V10 Geräuschkontingentierung Gewerbelärm
V11 kein Streusalz- und Pestizideinsatz,

angemessene organische Düngung
M1 Wasser- und luftdurchlässige

Flächenbefestigungen
M2 Niederschlagsrückhalt im B-Plangebiet
M3 Reduzierung GRZ auf 0,6 in GE1, GE2
M4 Teilerhalt Frischluftkorridor in GE10
M5 Ausschluss der Überschreitung der

GRZ für Nebenanlagen und Anlagen
zur Energiegewinnung

M6 bauliche Entwicklung auf bestehenden
(teil-) versiegelten Flächen

Legende Maßnahmen gesamt

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
(CEF- Maßnahmen)

ACEF1 Sonderhabitate Zauneidechse
ACEF2 Habitataufwertung Bodenbrüter
ACEF3 Habitataufwertung Heckenbrüter
ACEF4 Ausweichniststätten Höhlen- und

Nischenbrüter in Gebäuden
ACEF5 Ausweichniststätten Halbhöhlen- und

Höhlenbrüter in Gehölzen
ACEF6 Ausweichniststätten Freibrüter in Gehölzen

Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungsgrades
(FCS- Maßnahmen)

AFCS1 Ersatzquartiere Fledermäuse

Ausgleichsmaßnahmen Eingriffsregelung

A1 Flächenentsiegelung im B-Plangebiet
A2 Straßenbaumpflanzungen
A3 Gehölzpflanzungen auf Baugrundstücken
A4 Stellplatzbegrünung
A5 Extensive Dachbegrünung
A6 Fassadenbegrünung
A7 Entwicklung Grasnelkenflur
A8 Entwicklung Trockenrasen
A9 Entwicklung trockene Sandheiden
A10 Entwicklung Besenginsterheiden
A11 Entwicklung von artenreichem Extensiv-

grünland mit gehölzfreien Dauerbrachen
und Strauchgruppen

A12 Entwicklung von artenreichem Extensiv-
grünland mit gehölzfreien Dauerbrachen

A13 Waldrandgestaltung
A14 Anlage Streuobstwiese
A15 Ökologischer Waldumbau
A16 Aufforstung
A17 Waldentwicklung durch Sukzession

Beschreibung von Maßnahmen mit Hinweischarakter
vgl. Umweltbericht, Kapitel 4.

A1 Flächenentsiegelung

A7 Entwicklung Grasnelkenflur

A8 Trockenrasen

A9 trockene Sandheiden

A10 Besenginsterheide

A11 artenreiches Extensivgrünland mit Strauchgruppen

A12 artenreiches Extensivgrünland ohne Strauchgruppen

A13 Waldrandgestaltung

A14 Streuobstwiese

A15 ökologischer Waldumbau

A16 Aufforstung

A17 Waldentwicklung durch Sukzession

Legende Massnahmen

gem. PlanZV vom 18.5.1990, zul. geändert d. Art. 3 G.v. 14.06.2021 BBGl. I S. 1802

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 1 bis 11 der BauNVO)

Mischgebiet (§ 6 BauNVO) mit Ordnungszahl

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) mit Ordnungszahl

sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) mit Ordnungszahl
Zweckbestimmung: z.B. Bildung, Forschung u. Entwicklung

Flächen für den Gemeinbedarf - Kulturellen Zwecken
dienende Gebäude und Einrichtungen

Zweckbestimmung Flugplatzmuseum

Bauweise, Baulinie, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs.3 BauNVO)

Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Zweckbestimmung Drachen- und Gleitschirmflug
Zweckbestimmung Garten
Zweckbestimmung Flugplatzmuseum
Zweckbestimmung Pferdekoppel 

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Fläche für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit Ordnungszahl

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 
Bebauungspläne (§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Maß

Bemaßung in m

Planzeichen ohne Normcharakter

vorhandene bauliche Anlagen

Flurstücksnummer / Flurstücksgrenze

Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)

Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind

Bodenluftkontaminationsbereich
LFA-West (Leichtflüssigkeitsabscheider)
KVF 8 ehemalige Vorstartlinie
LFA-Süd (Leichtflüssigkeitsabscheider)
KVF 15 ehemaliges Tank- und Fasslager

F                           Abstrom Teerkeller

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Hauptabwasserleitungen - unterirdisch

MI1

D

20,00

(37)

der Nutzung

        S
        G
        M
       PK

E
D
C
B
A

Planzeichenerklärung B-Plan

GE1

SO1

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
( § 9 Abs.1 Nr.25 und Abs.6 BauGB)

L1

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), 

Bodendenkmal gem. § 2 Abs.2 Nr.4 BbgDSchG

die dem Denkmalschutz unterliegen gem. § 2 Abs.2 Nr.1

Legende Maßnahmen Sielow
Festsetzungen Grünordnung
VAFB8: Tierschonende Außenbeleuchtung (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Außenfassaden dürfen nicht direkt angestrahlt werden. Die verwendeten Lampen
sind so auszurichten, dass ihr Licht nach unten fällt (Vermeidung von Streulicht).
Angrenzende Waldbereiche sowie großflächige Grünflächen sind als lichtarme
Dunkelräume zu erhalten. Die Beleuchtungskörper müssen rundum geschlossen
sein. Die Leuchten sind waagerecht zu installieren. Die Oberfläche der Gehäuse
soll sich nicht über 60°C erhitzen.
Zur Beleuchtung von nicht bebauten Grundstücksteilen sind asymmetrische
Scheinwerfer - sogenannte Planflächenstrahler - zu verwenden, um störende
Aufhellungen oder Blendung auszuschließen. Es sind insektenfreundliche
Leuchtmittel, wie z.B. LED mit geringen oder keinen Blauanteilen im Licht
(bevorzugt: Amber, Bernstein), Natriumdampf-Hochdrucklampen oder Leuchtmittel
mit ähnlicher Wirkung zu verwenden. Selbstleuchtende Werbeflächen sind nicht
zulässig.

VAFB9: Begrünter Schutzzaun Wolf (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Die an die im Bebauungsplan festgesetzten Waldflächen bzw. an die Grenze des
Geltungsbereichs angrenzenden Grundstücksgrenzen des GE1 bis GE4 sind
einzuzäunen und zu begrünen. Die Zaunhöhe muss mindestens zwei Meter
betragen. Pro Meter Zaunlänge sind mindestens zwei Pflanzen der
Gehölzartenliste zu verwenden.

V3 / VAFB3: Erhalt von Gehölzstrukturen / Pflanzbindungen
(§ 9 Abs.1 Nr.20 i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.25 b BauGB)

Die im Bebauungsplan gekennzeichneten Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu
pflegen und bei Verlust mit Baumarten der Gehölzartenliste zu ersetzen.

V6: Kleintierdurchlässige Einfriedungen (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

In allen Baugebieten ist zwischen der Unterkante von Einfriedungen und der
Geländeoberfläche ein Abstand von mindestens 10 cm einzuhalten. Davon
ausgenommen sind die gemäß TF 13 zu errichtenden Zäune an den Grenzen der
Teilflächen des Gewerbegebiets mit den Kennzeichnungen GE1 bis GE4.

A3: Gehölzpflanzungen auf Baugrundstücken (§ 9 Abs.1 Nr.25 (a) i.V.m.
§ 9 Abs.4 BauGB und § 87 Abs.1 Nr.1 BbgBO)

In allen Baugebieten sind pro angefangene 600 m² Grundstücksfläche jeweils
50 m² Sträucher sowie ein hochstämmiger Laubbaum oder zwei Obstbäume zu
pflanzen. Arten- und Sortenwahl erfolgen entsprechend der Gehölzartenliste.
Abgänge sind nachzupflanzen. Vorhandene Gehölze können auf diese
Festsetzung angerechnet werden.

A4: Stellplatzbegrünung (§ 9 Abs.1 Nr.25 (a) BauGB)

Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern.
Je angefangene fünf Stellplätze ist ein Laubbaum der Gehölzartenliste in einer
mindestens 6 m² großen Pflanzinsel zu pflanzen.

A5: Extensive Dachbegrünung (§ 9 Abs.1 Nr.25 (a) BauGB)

Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 15° sind ab einer Gesamtfläche von
100 m² mit Ausnahme notwendiger technischer Anlagen, nutzbarer Freibereiche
auf den Dächern oder Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des
Sonnenlichtes (einschließlich Glasdächer, Oberlichter u.ä.)extensiv zu begrünen.
Die durchwurzelbare Mindestsubstratstärke beträgt 10 cm.

A6: Fassadenbegrünung (§ 9 Abs.1 Nr.25 (a) BauGB)

In allen Baugebieten sind fensterlose Außenwände von mehr als 50 m² sowie
Außenwände von Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO mit
Schling- und Kletterpflanzen zu begrünen. Pro Meter Wandlänge sind mindestens
zwei Pflanzen der Gehölzartenliste zu verwenden.

A11: Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland mit Strauchgruppen
(§ 9 Abs.1 Nr.20  i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.25 (a) BauGB)

Die mit A11 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft
sind als artenreiches Extensivgrünland zu entwickeln. Auf 10 Prozent der
Gesamtfläche sind mindestens 10 m breite Dauerbrachen durch Sukzession
anzulegen und dauerhaft von Gehölzaufwuchs freizuhalten. Auf weiteren 15
Prozent der Gesamtfläche sind gebietsheimische Sträucher als Gruppen á 50 m²
mit Pflanzabständen von maximal 1,5 m innerhalb der Gruppe anzupflanzen.
Vorhandene gebietsheimische Gehölze können in die Pflanzung integriert werden,
gebietsfremde Pioniergehölze sind zu entfernen.

A12: Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland mit Strauchgruppen
(§ 9 Abs.1 Nr.20  i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.25 (a) BauGB)

Die mit A12 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft
sind als artenreiches Extensivgrünland zu entwickeln. Auf 10 Prozent der
Gesamtfläche sind mindestens 10 m breite Dauerbrachen durch Sukzession
anzulegen und dauerhaft von Gehölzaufwuchs freizuhalten.

A13: Waldrandgestaltung (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Auf den mit A13 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Natur und
Landschaft sind gestufte Waldränder anzulegen, die zu je 15 Prozent aus Bäumen
I. und II. Ordnung und zu 70 Prozent aus Sträuchern der Gehölzartenliste
bestehen. Gebietsfremde Gehölze sind zu entfernen, gebietsheimische Gehölze
können in die Pflanzung einbezogen werden.

A14: Entwicklung einer Streuobstwiese (§ 9 Abs.1 Nr.20  i.V.m. § 9 Abs.1
Nr.25 (a) BauGB)

Auf den mit A14 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Natur und
Landschaft ist eine Streuobstwiese anzulegen. Es sind 80 hochstämmige
Obstbäume der Gehölzartenliste in einem Abstand von 12 m in der Reihe und
28 m zwischen den Reihen zu pflanzen. Zwischen den Reihen sind jeweils
dreireihige Wildobsthecken der Gehölzartenliste anzulegen. Die Pflanzabstände
der Sträucher betragen max. 1,5 m untereinander. Alle Pflanzstreifen sind in
Ost-West-Richtung anzulegen. Die Unterpflanzung der Baumreihen ist auf einer
Breite von 3 m als Blühstreifen aus gebietsheimischem Saatgut für Blühstreifen/
Buntbrachen zu entwickeln. Die Restfläche ist zu einer naturnahen Wiese aus
gebietsheimischen Gräsern und Wiesenkräutern zu entwickeln.

A15: Ökologischer Waldumbau (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Auf den mit A15 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Natur und
Landschaft ist ein Laubmischwald zu entwickeln. Im Voranbau sind Traubeneichen
und Hainbuchen in Trupps (70 Pflanzplätze/ha á 20 - 25 Pflanzen/Trupp) zu
pflanzen. Hierfür ist eine Auflichtung bis zu einem Kronenschlussgrad von 0,4
gestattet. Gebietsfremde Gehölzarten sind zu entfernen.

A16: Aufforstung (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Auf den mit A16 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Natur und
Landschaft ist ein Laubmischwald zu entwickeln. Der Nadelholzanteil darf maximal
30 % betragen. Die Aufforstung erfolgt mit gebietsheimischen Arten gemäß
Gehölzartenliste und einer Pflanzdichte von 2.500 Pflanzen/Hektar.

A17: Waldentwicklung durch Sukzession (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Die Vorwaldstadien der als A17 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von
Natur und Landschaft sind der natürlichen Sukzession zu überlassen.

ACEF1.1 Sonderhabitate Zauneidechse (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Auf der innerhalb des Bebauungsplans mit ACEF1.1 gekennzeichneten Fläche
zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind insgesamt 17 Sonderhabitate
entsprechend Schema A des Grünordnungsplans zum Bebauungsplan W/49/73
"Technologie- und Innovationspark Cottbus/Chóśebuz" mit dazwischen
liegenden, mindestens 4 x 200 m² großen Sandlinsen(Schichtdicke mind. 1 m )
anzulegen und dauerhaft von Bewuchs freizuhalten. Östlich und westlich zwischen
den Sonderhabitaten sind insgesamt 20 jeweils 20 m² große Strauchgruppen mit
Pflanzabständen von 1,5 m innerhalb der Gruppe anzuordnen und 20 Einzelgehölze
zu pflanzen. Die umgebenden Freiflächen sind als Extensivgrünland und
Grasnelkenflur zu entwickeln.

ACEF1.2 Sonderhabitate Zauneidechse (planextern)

Auf der mit ACEF1.2 gekennzeichneten planexternen Maßnahmenfläche Sielow
sind insgesamt 41 Sonderhabitate entsprechend Schema A des Grünordnungs-
plans zum Bebauungsplan W/49/73 "Technologie- und Innovationspark
Cottbus/Chóśebuz" entlang der Hecken und Baumgruppen anzulegen und
dauerhaft von Bewuchs freizuhalten. Die umgebenden Freiflächen sind als
Extensivgrünland zu entwickeln.

M1: Wasser- und luftdurchlässige Flächenbefestigungen
(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Auf den Baugrundstücken ist eine Befestigung von Stellplatzflächen und ihren
Zufahrten nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z. B. mit Rasensteinen,
Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig. Auch
Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen, wie
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung oder Betonierung, sind unzulässig.

A1: Flächenentsiegelungen im B- Plangebiet (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Die befestigten, mit A1 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Natur und
Landschaft sind zu entsiegeln und entsprechend dem jeweiligen Entwicklungsziel
der Maßnahmen A12, A13, A14, A16 sowie A17 zu entwickeln.

A2: Straßenbaumpflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr.25 (a) BauGB)

An den folgenden Standorten innerhalb der Straßenverkehrsflächen sind Bäume
der Gehölzartenliste jeweils beidseitig in einem Abstand von im Mittel 10 m in der
Reihe zu pflanzen:

− beidseitig entlang der Ost-West-Straße,

− beidseitig entlang der Elly-Beinhorn-Straße,

− beidseitig entlang der Planstraße 2,

− einseitig südlich entlang der Levinestraße zwischen Kreisverkehr
Elly-Beinhorn-Straße und Planstraße 2,

− Ergänzungspflanzungen einseitig (westlich) entlang der Burger Chaussee
sowie

− Ergänzungspflanzungen einseitig (nördlich) entlang der Dahlitzer Straße.

Auf den Freiflächen der Kreisverkehre sind solitäre Baumgruppen aus jeweils drei
Laubbäumen in einem Abstand von im Mittel 5 m untereinander und drei
Strauchgruppen á fünf Sträuchern der Gehölzartenliste mit Pflanzabständen von
maximal 1,5 m innerhalb der Gruppe anzupflanzen.
Die Baumpflanzungen sind in mindestens 6 m² großen Pflanzinseln auszuführen,
Vorhandene Bäume können auf die Zahl der zu pflanzenden Bäume angerechnet
werden.

A7: Entwicklung einer Grasnelkenflur (§ 9 Abs.1 Nr.20 i.V.m. § 9 Abs.1
Nr.25 (a) BauGB)

Die mit A7 gekennzeichnete Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist
dauerhaft als Grasnelkenflur durch Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut oder
Oberbodenübertrag mit entsprechendem Samenpotential aus den Eingriffsflächen
innerhalb des Geltungsbereichs anzulegen und dauerhaft zu pflegen.

A8: Entwicklung Trockenrasen (§ 9 Abs.1 Nr.20 i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.25 (a)
BauGB)

Die mit A8 gekennzeichnete Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist
als Trockenrasen durch Oberbodenübertrag aus den Eingriffsflächen innerhalb des
Geltungsbereichs oder durch Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut zu ent-
wickeln. Der Gehölzanteil gebietsheimischer Gehölze darf 10 % der Gesamtfläche
nicht überschreiten, darüber hinaus ist Gehölzaufwuchs regelmäßig zu entfernen.

A9: Entwicklung trockener Sandheiden (§ 9 Abs.1 Nr.20 i.V.m. § 9 Abs.1
Nr.25 (a) BauGB)

Die mit A9 gekennzeichnete Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist
als trockene Sandheide durch Oberbodenabtrag und anschließenden
Oberbodenübertrag aus den Eingriffsflächen im B-Plangebiet oder durch Ansaat
mit gebietsheimischem Saatgut von Calluna vulgaris zu entwickeln. Der
Gehölzanteil gebietsheimischer Gehölze darf 10 Prozent der Gesamtfläche nicht
überschreiten, darüber hinaus ist Gehölzaufwuchs regelmäßig zu entfernen.

A10: Entwicklung Besenginsterheiden (§ 9 Abs.1 Nr.20  i.V.m. § 9 Abs.1
Nr.25 (a) BauGB)

Die mit A10 gekennzeichnete Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist
als Besenginsterheide durch Abschieben des Oberbodens und anschließende
Ansaat aus gebietsheimischem Saatgut zu entwickeln. Aufkommende
Pioniergehölze sind zu entfernen.

M2: Niederschlagsrückhalt im B-Plangebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB, § 54 Abs. 4 BbgWG)

Das von den Dach- und sonstigen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist
auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, schadlos zu versickern oder auf
dem Grundstück zurückzuhalten und selbst zu nutzen. Auf den Flächen, die als
Altlastenflächen im B-Plan gekennzeichnet sind, ist das Versickern von
Niederschlagswasser, welches auf anderen Flächen anfällt, nicht zulässig.

M5: Ausschluss Überschreitung GRZ
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m § 16 Abs. 6 BauNVO)
Auf den Teilflächen mit der Kennzeichnung SO1 bis SO15, GE1 bis GE10 sowie
MI1 bis MI3 im Plangebiet darf die festgesetzte GRZ durch die in § 19 Abs. 4
Satz 1 und Abs. 5 BauNVO aufgeführten Anlagen nicht überschritten werden.

V10: Geräuschkontigentierung Gewerbelärm (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

Auf den Teilflächen der Gewerbe- und Sondergebiete sind Vorhaben zulässig,
deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 tags (6.00 bis 22.00 Uhr) und
nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) nicht überschreiten.

Emissionskontingente LEK in dB
Baugebiet LEK,Tag LEK,Nacht

GE1 60 45
GE2 60 45
GE3 60 45
GE4 65 45
GE5 60 45
GE6 60 45
GE7 60 45
GE8 57 40
GE9 57 40
GE10 57 40
LEK,Tag  /  LEK,Nacht   = Emissionskontigentierung tags/nachts

Emissionskontingente LEK in dB
Baugebiet LEK,Tag LEK,Nacht

SO1 60 45
SO2 60 45
SO3 60 45
SO4 65 45
SO5 60 45
SO6 60 45
SO7 60 45
SO8 60 45
SO9 60 45
SO10 65 53
SO11 60 40
SO12 57 40
SO13 57 40
SO14 57 40
SO15 57 40
LEK,Tag  /  LEK,Nacht   = Emissionskontigentierung tags/nachts

Für die Richtungssektoren A, B, C, D und E erhöhen sich die
zulässigen Emissionskontingente LEK am Tag und in der Nacht
um folgende Zusatzkontingente.

Zusatzkontingente in dB (A) bezogen auf Richtungssektoren

Richtungssektor k    Zusatzkontingent Nacht LEK,zus in dB (A)

A +4

B 0

C +4

D +3

E +10

Die Richtungssektoren sind wie folgt definiert:
Bezugspunkt x=45950 y=5735850,
Koordinatensystem ETRS89 / UTM Zone 32N
-Richtungssektor A (355°/70°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn,
-Richtungssektor B (70°/90°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn,
-Richtungssektor C (90°/165°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn,
-Richtungssektor D (165°/197°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn,
-Richtungssektor E (197°/355°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn.

Die Anwendung der Summation und der Relevanzgrenze
nach Abschnitt 5 der DIN 45691 ist zulässig. Die Prüfung
der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5,
wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j
im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k  zu ersetzen ist.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

A/E1.1: M Sielow - Anlage von baumüberschirmten Hecken
(§ 9 Abs. 1a BauGB - Zuordnungsfestsetzung)

Die Maßnahme zur Anlage von insgesamt neun mindestens sechsreihigen
baumüberschirmten Hecken á 15 m Breite aus Baum- und Straucharten der
Gehölzartenliste auf den Flächen der Flurstücke 117, 118, 183, 365, 366 und
388 aus Flur 5 der Gemarkung Sielow der Stadt Cottbus/Chóśebuz außerhalb
des Geltungsbereichs wird den Eingriffen im Geltungsbereich dieses
Bebauungsplans vollständig zugeordnet.

A/E1.2: M Sielow - Anlage von Baumgruppen
(§ 9 Abs. 1a BauGB - Zuordnungsfestsetzung)

Die Maßnahme zur Anlage von insgesamt zehn mindestens vierreihigen
Baumgruppen á 14 m x 14 m aus Baum- und Straucharten der
Gehölzartenliste auf den Flächen der Flurstücke 112, 115, 183, 363 und 388
aus Flur 5 der Gemarkung Sielow der Stadt Cottbus/Chóśebuz außerhalb des
Geltungsbereichs wird den Eingriffen im Geltungsbereich dieses
Bebauungsplans vollständig zugeordnet.

A/E1.3: M Sielow - Neuanlage von Extensivgrünland auf Ackerbrache
(§ 9 Abs. 1a BauGB - Zuordnungsfestsetzung)

Die Maßnahme zur Entwicklung als artenreiches Extensivgrünland durch
Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut oder Mahdgutübertrag von
geeigneten Spenderflächen auf den Flächen der Flurstücke112, 115, 117,
118, 183, 185, 186, 187, 188, 363, 365, 366, 368, 388, 389, 390, 391, 393,
395, 397, 399 und 401 aus Flur 5 der Gemarkung Sielow außerhalb des
Geltungsbereichs wird den Eingriffen im Geltungsbereich dieses
Bebauungsplans vollständig zugeordnet.

A/E1.4: M Sielow - Aufforstung
(§ 9 Abs. 1a BauGB - Zuordnungsfestsetzung)

Die Maßnahme A/E1.4 zur Entwicklung eines Laubmischwaldes mit einem
Nadelholzanteil von maximal 30 % mit gebietsheimischen Arten gemäß
Gehölzartenliste und einer Pflanzdichte von 2.500 Pflanzen/Hektar des
Flurstücks 111 aus Flur 5 der Gemarkung Sielow außerhalb des
Geltungsbereichs wird den Eingriffen im Geltungsbereich dieses
Bebauungsplans vollständig zugeordnet.

Legende Maßnahmen Sielow

Maßnahmenbereich

A/E1.1
Anlage von baumüberschirmten
Hecken (1,0 ha)
A/E1.2
Anlage von Baumgruppen (0,2 ha)
A/E1.3
Entwicklung von Ackerbrachen
zu artenreichem Extensivgrünland
(24,7 ha)

A/E1.4
Aufforstung (0,73 ha)

A     1.2
Ausweichhabitate Zauneidechse
(14,0 ha)

CEF

A     6
Suchraum Ausweichniststätten
für Freibrüter in Gehölzen
(7,47 ha)

CEF

ACEF2.2

ACEF2.2

ACEF2.1

ACEF2.2 ACEF3

Koschmann/Pflanz

Kühnel

Koschmann/Pflanz

Amberbaum
Baumhasel
Blumenesche
Esskastanie
Fächerbaum
Feldahorn
Gemeiner Judasbaum
Hainbuche
Hopfenbuche
Mehlbeere
Platane
Roteiche
Sandbirke
Scharlach-Apfel
Schwedische Mehlbeere
Silberlinde
Spitzhorn
Stieleiche
Traubeneiche
Vogelkirsche
Winterlinde
Zelkovie
Zerreiche
Zierkirsche

Pflanzqualität/Herkunft/Unterlage

Liquidambar styraciflua
Corylus colurna
Fraxinus ornus
Castanea sativa
Ginkgo biloba
Acer campestre
Cercis siliquastrum
Carpinus betulus
Ostrya carpinifolia
Sorbus aria
Platanus acerifolia
Quercus rubra
Betula pendula
Malus tschonoskii
Sorbus intermedia
Tilia tomentosa
Acer platanoides
Quercus robur
Quercus petraea
Prunus avium
Tilia cordata
Zelkova serrata
Quercus cerris
Prunus schmittii

Hochstamm,  3 x verpflanzt,
StU 14 - 16 cm

Arten/-sorten

Gehölzarten - Siedlungsbereich (A2, A3)

Baumarten (A2, A3)

Blutroter Hartriegel
Eingriffliger Weißdorn
Fingerstrauch
Gemeine Berberitze
Kreuzdorn Sanddorn
Steinweichsel
Strauchhasel
Echte/Kupfer-Felsenbirne
Kornelkirsche

Perlmuttstrauch
Schmetterlingsflieder
Spiere
Wildrosen

Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Potentilla
Berberis vulgaris
Rhamnus carthaticus
Hippophae rhamnoides
Prunus malaheb
Corylus avellana
Amelanchier
ovalis/lamarckii
Cornus mas
Kolkwitzia amabilis
Buddleja davidii
Spiraea arguta,
S. bumalda,
S. japonica,
S. vanhouttei
R. carolina,
R. canina,
R. crymbifera,
R. tomentosa,
R. multiflora,
R. rugosa

Strauch, verpflanzt,
4 - 6Tr,  H 60 -100 cm

Straucharten (A2- Kreisverkehre, A3)

Apfel

Hochstamm auf Sämling
(Bittenfelder), wurzelnackt,
StU 8 - 10 cm aus deutschen
Baumschulen vergleichbarer
Boden- und Klimaverhältnisse

Obstarten und -sorten Streuobstwiese (A15)
Obst-Hochstämme (A15)

Apfel aus Grünheide
Danziger Kantapfel
Finkenwerder
Prinzenapfel
Glockenapfel
Grahams Jubiläumsapfel
Gubener Warraschke
Rheinischer Krummstiel
Riesenboiken
Roter Eiserapfel
Winterrambour

Birne

Hochstamm auf Sämling
(Kirchensaller Mostbirne),
wurzelnackt, StU 8 - 10 cm aus
Baumschulen vergleichbarer
Boden- und Klimaverhältnisse

Gute Graue
Petersbirne
Philippsbirne
Poiteau

Kirsche

Hochstamm auf Sämling
(Limburger Vogelkirsche),
wurzelnackt, StU 8 - 10 cm aus
Baumschulen vergleichbarer
Boden- und Klimaverhältnisse

Büttners Rote Knorpel
Dönissens Gelbe Knorpel
Fromms Herzkirsche
Kassins Frühe
Hezrkirsche

Pflaume

Hochstamm auf Sämling
(Myrobalane),
wurzelnackt, StU 8 - 10 cm
aus Baumschulen vergleichbarer
Boden- und Klimaverhältnisse

Flotows Mirabelle
Mirabelle von Nancy
Ontariopflaume
Wangenheimer
Frühzwetsche

Nüsse und
Wild-obst

Hochstamm auf Sämling
(Walnuss - Juglans regia, bzw.
Esskastanie - Castanea sativa),
wurzelnackt, StU 8 - 10 cm
aus Baumschulen vergleichbarer
Boden- und Klimaverhältnisse

Esskastanie
‚Bouche de Betizac'
Esskastanie ‚Marigoule'
Geisenheimer Walnuss
Walnuss ‚Mars'
Walnuss
‚Wunder von Monrepos'
Weiße Maulbeere

Apfelbeere
Felsenbirne

Großfrüchtige Schlehe
"Reto"
Haferschlehe
Honigbeere
Kirschpflaume
Korallen-Ölweide
Kornelkirsche
Mispel `Nottingham´

Ölweide
Sanddorn `Tarmo´

Sanddorn `Titty´

Scharlachdorn
Wildaprikose
Zibarte

Strauch, verpflanzt, wurzelnackt,
4 - 7 Triebe, 60 - 100 cm
aus Baumschulen vergleichbarer
Boden- und Klimaverhältnisse

Wildobst-Sträucher (A15)

Aronia
Amelanchier ovalis,
A.lamarckii
Prunus spinosa `Reto´

Prunus domestica insititia
Lonicera kamtschatica
Prunus cerasifera
Eleagnus umbellata
Cornus mas
Mespilus germanica
`Nottingham´
Elaeagnus multiflora
Hippophae rhamnoide
`Tarmo´
Hippophae rhamnoides
`Titty´
Crataegus coccinea
Prunus armeniaca
Prunus domestica ssp.
prisca `Zibarte´

Pflanzqualität/Herkunft/UnterlageArten/-sorten

Pflanzqualität/Herkunft/Unterlage

Acer platanoides
Quercus petraea
Tilia cordata

Carpinus betulus
Acer campestre
Betula pendula
Sorbus aucuparia
Prunus avium
Malus sylvestris
Pyrus pyraster
Populus tremula

A14: leichte Heister,
Höhe 80 - 100 cm o. 100 - 125 cm
A17: 2-jähriger Sämling,
gestochen/ unterschnitten, 2/0 #
30 - 50 cm
A/E1.1: Solitär, 3 mal verpflanzt,
mit Drahtballierung,
Höhe 150-200 cm
A/E1.2: Heister, im Container, 5 l,
150 bis 200 cm
herkunftszertifiziertes
gebietsheimisches
Wildpflanzenvermehrungsgut,
Herkunftsgebiet 2.1 Ostdeutsches
Tiefland bzw. Herkunft gem. FoVG

Arten/-sorten
Gehölzarten für die freie Landschaft (A12, A14, A16, A17, A/E1)

Baumarten (A14, A16, A17, A/E1)

I. Ordnung
Spitzhorn
Traubeneiche
Winterlinde
II. Ordnung
Hainbuche
Feldahorn
Sandbirke
Eberesche
Vogelkirsche
Wildapfel
Wildbirne
Zitterpappel

verpflanzter Strauch, 4 Triebe,
Höhe 60 - 100 cm
herkunftszertifiziertes
gebietsheimisches
Wildpflanzenvermehrungsgut,
Herkunftsgebiet 2.1 Ostdeutsches
Tiefland bis auf Rote
Johannisbeere (Ribes rubrum)

Straucharten (A12, A14, A/E1)

Besenginster
Eingriffliger Weißdorn
Faulbaum
Grauweide
Hundsrose
Kreuzdorn
Rote Johannisbeere
Strauchhasel
Zweigriffliger Weißdorn

Cytisus scoparius
Crataegus monogyna
Rhamnus frangula
Salix cinerea
Rosa canina
Rhamnus carthaticus
Ribes rubrum
Corylus avellana
Crataegus laevigata

Efeu
Gewöhnliche Waldrebe
Hopfen
Wald-Geißblatt

3l- oder 5l-Container, gestäbt,
4-6 Triebe, Höhe 80 - 100 cm
aus Baumschulen vergleichbarer
Boden- und Klimaverhältnisse

Kletterpflanzen (VAFB9, A7)

Kletterpflanzen Schutzzaun Wolf (VAFB9)

Hedera helix
Clematis vitalba
Humulus lupulus
Lonicera periclymenum

3l- oder 5l-Container, gestäbt,
4 - 6 Triebe, Höhe 80 - 100 cm
aus Baumschulen vergleichbarer
Boden- und Klimaverhältnisse

Kletterpflanzen Fassadenbegrünung (A7)
Haftwurzler / Wurzelkletterer
Immergrüne
Kriechspindel
Jungfernrebe
Kletterhortensie
Wilder Wein

Gerüst-Kletterpflanzen
Akebie
Blauregen
Echter Wein

Gemeine Waldrebe
Hopfen
Jelängerjelieber
Kiwi

Kletterrosen
Pfeifenwinde
Rosa Strahlengriffel
Schling-Knöterich
Trompetenblume
Wilder Wein

Euonymus fortunei in
Sorten
Parthenocissus inserta
Hydrangea petiolaris
Parthenocissus
tricuspidata "Veitchii"

Akebia quinata
Wisteria sinensis
Vitis vinifera
-Kulturformen
Clematis vitalba
Humulus lupulus
Lonicera caprifolium*
Actinidia arguta und
A.chinensis
Rosa sp., R. arvensis
Aristolochia macrophylla
Actinidia kolomikta
Polygonum aubertii
Campsis radicans
Parthenocissus
quinquefolia

Pflanzqualität/Herkunft/UnterlageArten/-sorten
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